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Adopting and Adapting – Zur Kopfsteuer im frühislamischen Ägypten 
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1. Diagraphon und andrismos – Die Kopfsteuer im frühislamischen Ägypten 
Obwohl das Arabische erst für die zweite Hälfte der Umayyaden-Zeit in Ägypten eine 
Kopfsteuer (jizyat al-raʾs) kennt, lässt sich eine Besteuerung der Person bereits in den 
griechischen und koptischen Papyri des 7. Jh. nachweisen.1 Die Begriffe diagraphon und 
andrismos werden in der Forschung einhellig als Kopfsteuer verstanden, die von den neuen 
muslimischen Herrschern gleich nach der Eroberung in diesem Sinne eingeführt worden sei.2 
Die beiden Termini gelten als Synonyme gleichwohl der Überlieferung zufolge andrismos 
eher für den Hermopolites belegt ist.3  
Das Griechische war bis zu den Reformen im ausgehenden 7. Jh. und beginnenden 8. Jh. 
Verwaltungssprache in Ägypten.4 Insofern verwundert es auch nicht, dass die Kopfsteuer 
nach der arabischen Eroberung mit einem griechischen Terminus bezeichnet wurde. Geht 
man allerdings davon aus, diagraphon, bzw. andrismos seien als Steuer neu eingeführt 
worden, stellt sich die Frage, warum man sich bei der Wortschöpfung nicht an einer 
hellenisierten Form der bekannten jizya orientierte.5 Eine Antwort ist sicherlich eng 
verbunden mit der Frage, ob und wenn ja in welchem Maße die frühe arabische Finanzpolitik 
für Ägypten an das byzantinische Steuersystem anknüpfte. Diagraphē / diagraphon ist bereits 
im 6. Jh. belegt, wurde aber zu jener Zeit vermutlich als Bodensteuer erhoben.6 
Die geplante und hier in Teilen vorgestellte Studie wird also eine Abgrenzung beider Begriffe 
vornehmen müssen, um zu eruieren, in welchen Kontexten diagraphon und andrismos in der 
‘Übergangszeit’ verwandt wurden, bzw. welche Veränderungen sich hinsichtlich 
Bemessungsgrundlage und Besteuerungssubjekt feststellen lassen. Hierfür wird eine 
chronologische Aufarbeitung des Materials angestrebt, die im Folgenden knapp skizziert 
werden soll. Ivo Polls Studie zu diagraphon und andrismos aus den 1990er Jahren wird 
hierbei richtungsweisend sein.7 Allerdings ließ seine Aufstellung schon damals wichtige 
Dokumentengattungen wie etwa Steuerlisten oder offizielle Briefe unberücksichtigt. P.Lond. 
IV mit seinen ausführlichen Abrechnungen von Aphrodito wurde zum Beispiel nicht 
aufgenommen, doch sind es gerade die Steuerlisten, in denen sich wertvolle Information 
finden, die wir aus Steuerquittungen nicht erhalten können. 

                                                
1 Für eine Zusammenstellung von Belegen für jizya und kharāj s. Legendre / Younes (2010); der erste Beleg für 
jizyat al-raʾs stammt aus dem Jahr 722 (P.Gen. inv. 713), ein entagion für Fuḍayl b. Ḥakīm (ebd., 3 Anm. 7); für 
dessen Datierung s. Legendre (2013) 220-221. 
2 Sijpesteijn (2013) 69-70; 72-74; Sijpesteijn (2007) 192; Poll (1999) 237 und Anm. 2 mit älterer Literatur. 
3 Clackson (2009) 8; Poll (1999) 237; 252, Anm. 84; Simonsen (1988) 184, Anm. 53; Gascou (1983) 102; 
Casson (1938) 275. S. auch Hussein (1982) 59, der sogar von einer Synonymie von diagraphon, andrismos und 
jizya ausgeht, allerdings ohne auf die diversen Bedeutungsnuancen letzterer einzugehen. 
4 Zu den Reformen unter Kaliph ʿAbd al-Malik und Gouverneur ʿAbd al‐ʿAzīz, s. Sijpesteijn (2013) 94; 102; 
Sijpensteijn / Clackson (2009) 104; Frantz-Murphy (2001) 25. Zu linguistischen Entwicklungen in privater und 
offizieller Korrespondenz, s. Morelli (2001) 13-14. Auf einzelne Begriffe geht Sijpensteijn (2013) 69-70 ein. 
5 Für die Kopfsteuer in der Levante, s. Dennett (1950) und Katbi (2010) bes. Kap. 1 und 2.  
6 Rémondon (1965) 411-413; Gascou (1983) 102. 
7 Poll (1999); zudem Gonis (2003) 157; Gonis (2000). 
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2. Chronologie 
Bis jetzt finden sich 75, eventuell 84 Erwähnungen von andrismos in griechischen und 
koptischen Steuerquittungen, Abrechnungen, Briefen und Steuervorschreibungen (entagia).8 
Die Dokumente stammen aus Bawit, Deir al-Bala’izah, Aphrodito, Djeme, Akoris und Wadi 
Sarga. Die Zahlungen stammen von Einzelpersonen, die oft durch ihren Beruf näher 
beschrieben wurden, oder die Information, dass der Zahler ein Mönch war.9  
Der früheste Beleg für andrismos ist eine Steuerquittung, die entweder in das Jahr 642/43 
oder 657/58 datiert wird.10 Sie stammt aus der Ortschaft Pkẹmo / Pkụmo, wobei es sich 
vermutlich um ein epoikion im Hermopolites handelt.11 Obwohl die Quittung für das 
Kollektiv ausgestellt wurde, lässt der Verweis auf zwölf Namen (hyper ono(matōn) 12) 
vermuten, dass die Summe von 7 nomismata, 8 keratia von Einzelpersonen erhoben worden 
war. Die letzte Erwähnung von andrismos in einem publizierten Text stammt aus einem 
koptischen entagion des Jahres 724 aus Djeme.12 
Der andere Begriff, der ebenfalls als Kopfsteuer gedeutet wird, diagraphon, ist weit häufiger 
belegt. Diagraphon findet sich in ca. 340 griechisch-koptischen oder rein koptischen Texten 
und ca 195 griechischen. Die Mehrzahl der koptischen stammt aus Theben, die der 
griechischen wird dem Fayyum zugeordnet.13 Letztere wurden aus dem sogenannten ersten, 
respektive zweiten Fayyumer Fund akquiriert und von Karl Wessely in SPP III und VIII 
ediert.14 Da sich unter den Ankäufen auch solche aus Herakleopolis befanden, kann die 
Herkunft aus dem Fayyum jedoch nicht für alle Texte sicher geklärt werden.15 Oft findet sich 
auf den Steuerquittungen aber die Angabe des steuerlichen Bezirkes (z.B. Stadtviertel oder 
Straße), für den gezahlt wurde, so dass eine Zuordnung nach Arsinoe in vielen Fällen 
möglich ist.16 

                                                
8 Die Zahlen basieren auf Poll (1999) sowie einer zusätzlichen Datenbanksuche des Begriffs über papyri.info, 
müssen aber in jedem Fall den begrenzten Möglichkeiten einer Datenbanksuche entsprechend behandelt werden. 
Bis jetzt finden sich für griechische Dokumente 26, evtl. 29 Quittungen, 4 offizielle Briefe, 12 Steuerlisten, 
hierunter die koptische Liste P.Ryl. Copt. 232 (= SB I 5948) m. BL XII, S. 184, die griechisch eingeleitet ist: (Z. 
1) λόγ(ος) εἰ̣̣(σ)πραχθ(έντων)(?) ἀπὸ δηµοσίω(ν) κ(αὶ) ἀνδρισµοῦ πέµπ̣τη̣[ς] [ἰν(δικτίωνος)]. An griechisch-
koptischen oder rein koptischen Dokumenten finden sich 16, evtl. 17 Briefe oder Anweisungen, Steuern zu 
zahlen oder Steuern einzuziehen, 8, evtl. 9 Steuerlisten, 6 entagia und 3, evtl. 6 Quittungen. Möglicherweise 
auch P.Louvre Bawit 75. Z. 2-3, das aber aufgrund des fragmentarischen Charakters keiner der obigen Gruppen 
zugeordnet werden kann. 
9 So z.B. in CPR IV 3; SB XXII 15275; P.Lond. V 1745 (Gewerbetreibende) oder SB XXVI 16646; 16788; 
P.Clackson 36-37; P.Lugd. Bat. XIX 24; P.Lond. V 1748 (Mönche). 
10 P.Lond. V 1750 (642/643 oder 657/658, Hermopolites? BL X, S. 108). 
11 Morelli (2010a) 132, zu Z. 50. 
12 P.Bal. II 130App.; s. aber auch P.Clackson 45, Komm. zu Z. 16 aus dem Jahr 753, wo die Lücke in Zeile 16 
die Ergänzung von entweder diagraphon oder andrismos erlaubt, die Autorinnen sich jedoch für ersteres 
entschieden. 
13 Bis jetzt wurden, unterstützt durch eine Datenbanksuche mit Trismegistos, papyri.info und der Brussel’s 
Coptic Database, 306 griechisch-koptische oder rein koptische Dokumente aus Theben gesammelt, der Rest 
stammt aus dem Fayyum, Aphrodito, dem Hermopolites, Deir al-Bala’izah oder ist unbekannter Herkunft. Die 
griechischen Texte stammen überwiegend aus dem Fayyum (95), gefolgt von der Region Theben (19) und 
Aphrodito (18), dem Hermopolites (14), dem Herakleopolites (9), Oxyrhynchites, Apollonopolites, 
Antinoopolites, Deir al-Bala’izah oder sind unbekannter Herkunft. Die Zahlen gelten selbstredend nicht absolut, 
sondern müssen den begrenzten Möglichkeiten einer Datenbanksuche entsprechend behandelt werden. 
14 Kritik an Wesselys Datierung, der zufolge viele der diagraphon-Quittungen in «byzantinische Zeit» verortet 
wurden, ist mehrfach geäußert worden, s. zusammenfassend Mitthof (2007) xxxiv. 
15 Zur Sammlung “Papyrus Erzherzog Rainer” generell, Loebenstein (1983). 
16 Worp (2004). 
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Der bislang früheste Beleg für diagraphon datiert mit I. Poll in das Jahr 645.17 Es handelt sich 
um eine Steuerquittung über 6 keratia ¾, die in einer 4. Indiktion ausgestellt wurde. Die 
Zahlung erging von Theodoros, tektōn, für einen merismos der diagraphon Steuer für das 
Stadtquartier (laura) des heiligen Theodoros.18 Sollte es sich hier um die Kopfsteuer 
diagraphon handeln, ist es interessant, dass diese als Umlage erhoben worden war, zu der 
Theodoros einen Teilbetrag beisteuerte. Hierzu unten mehr. Zunächst sei ein Problem der 
Datierung angesprochen. Die Steuer wurde auf Anweisung eines amīr namens ʿAbd Allāh 
eingezogen, für den I. Poll zwei weitere Quittungen anführt (SB I 5133; BGU II 681).19 I. 
Poll zufolge handelt es sich hierbei entweder um ‘den’ amīr ʿAbd Allāh aus dem Jahr 645/646 
oder den aus 705/706. Er ließ nicht nur offen, wen er hiermit meinte, sondern auch, welche 
Bedeutung er dem Titel amīr beimaß.20 
Für die Jahre 705 bis 708/709 ist der Gouverneur ʿAbd Allāh b. ʿAbd al‐Malik belegt, doch 
wurde der Gouverneur im Griechischen, wie aus bilingualen Protokollen hervorgeht, nicht 
amīr, sondern symboulos genannt.21 Der amīr ʿAbd Allāh aus den drei Steuerquittungen, 
sollte es sich überhaupt um ein und denselben handeln, dürfte demnach kein 
Provinzgouverneur gewesen sein.  
Für die Zeit unmittelbar nach der Eroberung bezeichnete amīr in griechischen Dokumenten 
eher einen arabischen Militärkommandeur.22 Jene waren in den Provinzen für die Einhebung 
von Abgaben zuständig. Für diese frühe Zeit finden sich mindestens zwei ʿAbd Allāhs, unter 
denen die Anordnung zum Steuereinzug ergangen sein könnte: Ein amīr ʿAbd Allāh b. Jābir 
und ʿAbd Allāh b. Saʿd, einer der führenden Eroberer und späterer Governeur Ägyptens. 
Ersterer stellte im Herakleopolites die früheste überlieferte bilinguale Quittung für eine 
Requisitionsleistung aus.23 Herakleopolis ist als Herkunft der Quittung (Fayyumer Funde) 
nicht ausgeschlossen. Doch macht der für Arsinoe belegte Quartiersname ‘St. Theodoros’ 
eine Verortung in den Herakleopolites eher unwahrscheinlich.24 Für ʿAbd Allāh b. Saʿd wird 
berichtet, er habe in dieser Zeit die Aufsicht über das Fayyum innegehabt.25 Allerdings wurde 
er im Jahr 25 d.H. (645/646) Gouverneur.26 SPP VIII 715 zufolge hatte besagter ʿAbd Allāh 
jedoch noch am 29. oder 30. Dezember einer 5. Indiktion (646?) die Position eines amīr inne.  

                                                
17 P.Lond. I 116a (S. 221-222) (= SPP VIII 740 = W.Chr. 286) datiert auf den 18. Choiak einer 4. Indiktion; zur 
Datierung BL XII, S. 100. 
18 In der ed. pr. findet sich in Zeile 2 diagraph(  ); anders papyri.info: diagraphē(s). N. Gonis (2003) 150 zu Z. 2-
3 sprach sich gegen eine Steuer diagraphē nach der Eroberung aus, da Ēta in vielen Fällen als 
Abkürzungszeichen zu verstehen sei. Vor diesem Hintergrund dürfte auch die Abkürzung in P.Lond. I 116a, Z. 
2 zu diagraphou ergänzt werden. 
19 Diese sind SB I 5133 (=  SPP VIII 741), die auf den 11. Choiak einer 5. Indiktion datiert, und BGU II 681 (=  
SPP VIII 715), die auf den 3. Tybi einer 5. Indiktion datiert. Die beiden Quittungen sind zeitlich also ein Jahr 
später zu verorten als die Quittung P.Lond. I 116a (S. 221-222) (= SPP VIII 740 = W.Chr. 286), die in einer 4. 
Indiktion ausgestellt wurde. 
20 Poll (1999) 239, Anm. 9: «SPP VIII 715 (5. Indiktion), 740 (4. Indiktion) und 741 (5. Indiktion); der Emir 
Abdallah kann derjenige aus 645/646 oder aus 705/706 sein». 
21 P.Lond. IV 1574, Z. 8 (710, Aphrodito), BL XI, S. 119 (Datierung); CPR III 43, Z. 7 (8) (= P.Lond. IV 1542) 
(709, Aphrodito), BL V, S. 58. Der Titel symboulos lässt sich in diesem Sinne auch schon in 643 nachweisen, s. 
SB XX 14443, Z. 1 (Hermopolites). 
22 Morelli (2010b) passim und demnächst Legendre (2013) 95-98; 144-147. 
23 SB VI 9576 (25.4.643) und P.Grohmann Muhadara II, S. 12. Zur Provenienz s. Morelli (2001) 48. 
24 Worp (2004) 236-237; 239. 
25 Ibn ʿAbd al-Ḥakam (9. Jh.) Futūḥ Miṣr (Torrey) 173 berichtet, Ägypten sei nach der Eroberung von zwei 
amīrs verwaltet worden, ʿAmr b. al-ʿᾹṣ and ʿAbd Allāh b. Saʿd. Einer Tradition zufolge hatte ʿAbd Allāh b. Saʿd 
die Führung der Thebais und Arkadia inne, einer anderen nur die des Fayyum; s. hierzu die Besprechung bei 
Legendre (2013) 84-85. 
26 Sijpesteijn (2013) 53. 
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Dieser knappe Exkurs zeigt, dass eine Datierung auf prosopographischer Grundlage 
schwierig ist. Angesichts der Differenz von einem Jahr zwischen den Quittungen (Dez. 4. 
Indiktion und Dez. 5. Indiktion) ist es nicht einmal gesichert, dass es sich bei dem in den von 
I. Poll angeführten drei Quittungen auftretenden ʿAbd Allāh um dieselbe Person handelt.27 
Der soweit früheste Beleg für diagraphon, P.Lond. I 116a (S. 221-222), ist daher nur mit 
Fragezeichen anzuführen. Der bislang späteste Beleg stammt aus einer Steuerliste aus dem 
Jahr 789/790.28 
 
3. Bemessungsgrundlage und Erhebung – Ein Ausblick 
Erste offizielle Verlautbarungen zu einem andrismos finden sich im Hermopolites, 
vermutlich zwei Jahre nach der Eroberung. Ein Brief von Athanasios, Pagarch des 
Hermopolites, an Senouthios, notarios, gibt indirekt Aufschluss über die besteuerten 
Personengruppen sowie den Steuerbezirk des andrismos für Hermopolis:29 
Athanasios befürchtete, der andrismos für Hermopolis, der auf Anordnung des amīr erlassen 
worden war, könnte zu Fluchtbewegungen führen. Er ordnete deshalb an, Flüchtige zu 
ergreifen, ungeachtet dessen, ob es sich um einen emporos des Serapeions oder einen 
paganos handelte, der sich im Verwaltungsbezirk des Senouthios aufhielt. Für den Kreis der 
potentiellen Steuerträger des im Schreiben erwähnten andrismos ließe sich Folgendes 
überlegen: Der emporos könnte hier exemplarisch für diejenigen stehen, die ihren Unterhalt 
aus Geldgeschäften und Handel erwirtschafteten.30 Der Verweis auf das Serapeion ließe die 
Überlegung zu, dass nicht der Seehändler gemeint war, sondern ein in der Stadt agierender 
emporos.31 Paganos hatte verschiedene Bedeutungen. Oft definierte sich der als paganos 
Bezeichnete dadurch, dass er nicht Teil einer umrissenen Personengruppe war. Er kann als 
‘Landmann’ gegenüber dem ‘Städter’ gelten, als ‘Laie’ gegenüber dem ‘Kleriker’ oder im 
Sinne eines Angehörigen der plebs verwandt werden, die mit der Oberschicht kontrastiert 
wurde.32 Um die Mitte des 6. Jhs. existierte in Hermopolis zudem eine Phyle, die mit dem 
Adjektiv paganikos bezeichnet wurde.33 Für CPR XXIII 33 erwog Fritz Mitthof, das Adjektiv 
paganikos könnte sich auf eine der Dorfphylen des Hermopolites bezogen haben.34 Er hielt 
jedoch eine Aufteilung innerhalb der Stadt in eine landbesitzende Oberschicht und eine 
‘plebejische’ Unterschicht für plausibler, so dass paganikos letztere bezeichnet haben könnte. 
Es ließe sich also überlegen, ob das Kontrastpaar ‘emporos’ / ‘paganos’ generell die 
‘Landlosen’ charakterisiert haben könnte. Für die Verbindung mit andrismos überzeugt dies 
jedoch nicht gänzlich, denn Kopfsteuer wurde auch von jenen entrichtet, die Landsteuer 
zahlten (s. unten). Federico Morelli sah das Verhältnis von emporos/paganos eher als 
Gegensatz zwischen Stadt und Land und übersetzte paganos im Schreiben des Athanasios als 
‘campagnolo’.35 Dieser Deutung zufolge vergrößert sich die Gruppe derjenigen, die 
andrismos zahlen mussten: nämlich vom emporos in der Stadt, dessen Wirtschaftsgrundlage 
der Handel war, bis hin zum paganos, dem ‘Landmann’, der vermutlich Kapital aus der 
Bewirtschaftung von Land zog. Nach dieser Deutung wäre die Abgabe für andrismos 

                                                
27 S. Anm. 20. 
28 CPR XXII 17 (Arsinoites); zu dem Dokument auch Berkes / Younes (2012). 
29 CPR XXII 1 (3.4.644 oder 659, Hermopolis), zum Datum s. Morelli (2010) 23. 
30 Zum emporos als See- oder Lokalhändler, s. Ruffing (2008) 571-574. 
31 Emporoi des Serapeions finden sich auch in P.Lond. III 1028, Z. 17 (S. 276) (7. Jh., Hermopolis). Zu 
materiellen Überresten eines Kults des Sarapis in Hermopolis, s. Kater-Sibbes (1973) 20-21. 
32 Zu paganus s. Mitthof (2002) 204-206; Morelli (2001) 23, zu Z. 7 und Preisigke WB II, 220. 
33 CPR XXIII 33, Z. 4-5 (550) mit Kommentar zu Z. 4-5. 
34 Mitthof (2002) 205. 
35 Morelli (2001) 23 zu Z. 7. 
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ungeachtet dessen erfolgt, ob man in der Stadt oder im Umland registriert war, ob man Land 
besaß oder nicht.36 
Neben andrismos existierte, wie bereits erwähnt, auch der Begriff diagraphon für die 
Kopfsteuer und beide Termini werden in der Forschung als gleichrangige Synonyme 
angesehen. Unterschiede werden nur auf lokaler Ebene angenommen, da man von einer 
Präferenz des Begriffs andrismos im Hermopolites ausgeht. Doch ergeben sich noch weitere 
Unterschiede, die vor allem die Erhebungsweise der Steuern betreffen. Andrismos erscheint 
z. B. in den Quittungen bislang nirgends in Verbindung mit dem Begriff merismos. Dies ist 
ein deutlicher Unterschied zu diagraphon-Zahlungen, die oft als Teil einer Gesamtsumme 
eines Steuerbezirks erhoben wurden, wie etwa im Fall des Theodoros für das Stadtquartier 
(laura) des heiligen Theodoros.37 
Interessant ist auch, dass überall dort, wo diagraphon und andrismos in einem Dokument 
erscheinen, sie zueinander im Verhältnis von Teilbetrag zur Gesamtsumme stehen. So wie 
etwa in den Steuerabrechnungen der Mönche aus dem Kloster Deir al-Bala’izah. Während 
sich diagraphon kollektiv als ‘für die Kopfsteuer (diagraphon) der Mönche’ findet, zahlte der 
einzelne Mönch ‘für seine Kopfsteuer (andrismos)’.38  
Auch der erste uns erhaltene Beleg für andrismos (642/643 oder 657/658) aus dem 
Hermopolites weist auf eine individuelle Verwendung von andrismos hin. Die Quittung in 
Höhe von 7 nomismata, 8 keratia wurde zwar an die Bewohner von Pkẹmo adressiert, doch 
wurden zwölf Zahlungen von andrismos quittiert. Eine Quittung für diagraphon, die ebenfalls 
aus den ersten Jahren nach der Eroberung stammt, verwendet diagraphon hingegen in 
kollektiver Hinsicht. Im Jahr 653 bestätigte Kaeis (Qays b. al-Ḥārith), amīr von 
Herakleopolis, den Bewohners des chōrion Phys eine Zahlung für diagraphon in Höhe von 17 
nomismata, 12 ¾ keratia.39  
Die gemeinsame Verwendung beider Termini lässt sich auch noch etwa sechzig Jahre nach 
der Eroberung in einer Steuerliste aus Aphrodito nachvollziehen. Hierbei muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass wir nicht wissen, in welcher Weise sich fiskalpolitische und 
regionale Entwicklungen auf die Bedeutung der beiden Begriffe ausgewirkt haben. 
Die Steuerliste aus dem Jahr 706 führt Zahler der Goldsteuern (chrysika) aus dem Gebiet der 
Pente Pediades auf.40 Zu Beginn des Dokuments finden sich die Steuergesamtbeträge für 
dēmosias gēs, diagraphon und embolē. Der Betrag für diagraphon summiert sich auf 
insgesamt 230 nomismata und wurde für 95 onomata (Namen) erhoben (Z. 2).41 
Anschließend werden die drei Positionen detailliert aufgeschlüsselt, wobei diagraphon durch 
and(rismos) plus onomata substituiert wird. Der Gesamtbetrag für and(rismos) korrespondiert 
mit eingangs genannter Summe von 230 nomismata und 95 onomata (Z. 153 ανδνδ ονν ϙε). 

                                                
36 Man wird bei dem andrismos für Hermopolis an das spätrömische epikephaleion poleōs erinnert, das von 
296/297 bis 320 im Oxyrhynchites belegt ist. Bisweilen wird dies als ‘capitation tax of the city’ besprochen, 
doch rekurriert -poleōs‘ vermutlich nur auf den Ort der Registrierung der Besteuerten, von denen viele 
außerhalb der Metropole residierten, hierzu Schmidt (2014) 174-182. 
37 S. z.B. auch BGU II 679, Z. 2 (unbekannt, 7.-8. Jh.); BGU III 739, Z. 3 (unbekannt, 7.-8. Jh.); CPR XXII 60, 
Z. 41 (Arsinoites, 7.-8. Jh.); P.Prag I 73, Z. 1 (Arsinoiton polis, 7. Jh.); P.Prag I 74, Z. 3 (Arsinoiton polis, 7. 
Jh.); P.Prag I 75, Z. 2 (Arsinoiton polis, 8. Jh.); P.Prag I 77, Z. 1-2 (Arsinoiton polis, 7. Jh.); O.Heid. 448, Z. 2 
(Theben (?), 7.-8. Jh.); O.Heid. 449, Z. 3 (Theben (?), 7.-8. Jh.); SB XVI 13018, Z. 10 (Hermopolites, 714); SB 
XX 14682, Z. 2 (Herakleopolites, 7.-8. Jh.). 
38 P.Bal. II 303B, Z. 16: apa Hl]lo ha-p-diagr(aphon) ne-monax[os…] und 24: ha-]pf-and(rismos). 
39 SB VIII 9756 (653, Herakleopolis), m. BL VIII, S. 353; zu Qays s. Grohmann (1957) 32. 
40 P.Lond. IV 1420. 
41 Zu onomata als «personal assessment units for the poll tax, followed by their rates of taxation» in einem 
Steuerkodex unter ‘Amr b. al-‘Āṣ, s. Gascou (2013) 675. 
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Es scheint sich auf den ersten Blick bei den and(rismoi) um Einzelzahlungen des diagraphon 
von 95 Individuen zu handeln. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass eine 
and(rismos)-Zahlung mehrere Personen umfassen konnte, obwohl nur ein ‘Name’ in der 
Zusammenfassung berechnet wurde.42 Die onomata bilden also keine realen Personen oder 
individuellen Bemessungseinheiten ab. Es dürfte sich eher um eine Recheneinheit von 
and(rismos)-Zahlungen handeln. War eine Person von and(rismos) befreit, finden sich zwei 
Schrägstriche in der Liste; diese wurden in die Zählung der ‘Namen’ nicht aufgenommen, 
sondern nur die wirklichen Zahler. Nichtzahler von and(rismos) waren Frauen, die nur 
Landsteuer und embolē zahlten.43 Von zehn als Priester (presbyter) bezeichneten Personen 
zahlten fünf für and(rismos), was sich mit der Überlieferung deckt, dass seit Gouverneur ʿAbd 
al-ʿAzīz b. Marwān (685–705) Mönche Kopfsteuer entrichten mussten, jedoch nicht erklärt, 
warum die anderen fünf befreit waren.44  
Die Betragshöhe von and(rismos)-Zahlungen variiert nach keinem erkennbaren Schema 
zwischen 1, 2, 2 ½, 2 5/6, 3, 4, 4 ½ und 5 nomismata pro Eintrag. Sie ist auch unabhängig von 
Zahlungen für die Landsteuer, was im Ganzen darauf schließen lässt, dass für jeden 
Steuerzahler ein individueller Steuerschlüssel existierte. Dies erforderte jedoch eine 
systematische Bürokratie, die neben den jeweiligen Raten für Landsteuern auch die einzelnen 
Forderungen für Kopfsteuern erfasst haben musste. 
Für Aphrodito finden sich in der Tat zwei Hinweise auf solche Register. Drei Jahre nach der 
oben genannten Steuerliste sind uns zwei Schreiben des Gouverneurs Qurra b. Sharīk (709-
714) an Basileios, doikētēs von Aphrodito, überliefert, in denen Qurra letzteren auffordert, zu 
ihm nach Fustat zu kommen.45 Basileios soll zu diesem Anlass bestimmte Männer (andres) 
seines Verwaltungsbezirks (dioikēsis) mitbringen, deren Namen Qurra bereits übermittelt 
hatte. Hierüber hinaus verlangte Qurra auch, (Z. 21-22) katagraphon kata chōrion tou ontos 
andrismo(u) en autō kai ti esti di‘autōn diagraphon zu sehen.46 Sir Harold I. Bell übersetzte 
die Stelle wie folgt: «and [bring] also a register of places giving the male population in each, 
with the poll-tax to which they are liable». Mit Blick auf die Verwendung von and(rismos) in 
obiger Steuerliste wäre es aber ebenfalls denkbar, dass diagraphon den Gesamtbetrag an 
Kopfsteuer eines Steuerbezirks bezeichnete, andrismos hingegen auf den individuellen 
Steuerbeitrag in diesem rekurrierte. Dies würde dann auch jene (Männer) angemessen 
berücksichtigen, die von der Zahlung befreit waren, was bei der Angabe ‘male population’ 
nicht der Fall wäre. 
Auch in Hermopolis wurden individuelle Aufstellungen für das Prozedere der Besteuerung 
verwandt. Vierzehn solcher katagraphai tōn synteloumenōn sind bisher aus der Pagarchie 
überliefert.47 Sie gaben Auskunft über die Steuerschuld eines Individuums im Verhältnis zum 
Gesamtsteuerbetrag eines Steuerbezirks. Sie ähneln in der Sache den entagia, den 

                                                
42 Die Zahlungen für andrismos werden immer nur in den ersten Zeilen einer Berechnung ausgeschrieben, 
danach folgt nur noch die Nennung des Betrags oder, wenn keine Zahlung vorlag, ein Doppelstrich. In Z. 53; 58 
und 62 zahlen jeweils zwei Personen für and(rismos), werden in der Zusammenfassung in Z. 70 aber nur als ein 
‘Name’ berechnet. 
43 P.Lond. IV 1420, Z. 46; 54; 91; 95; 119; 120. 
44 P.Lond. IV 1420, Z. 36; 38-40; 47; 49; 69; 77; 101; 108. Für die Einführung der Kopfsteuer unter al-Aṣbagh, 
s. Dennett (1950) bes. 79-81, hierzu Gonis (2000) 152 zu Z. 3, der einen terminus post quem für die 
Besteuerung von Mönchen von 697 für wahrscheinlich hält; Sijpensteijn (2013) 99. 
45 P.Lond. IV 1338 (Sept. 709); 1339 (Okt. 709). 
46 P.Lond. IV 1338, Z. 17-23 (709, Aphrodito). Die Anweisung wird in P.Lond. IV 1339 (709, Aphrodito) 
wiederholt. Zu diesen Registern bemerkt H.I. Bell, P.Lond. IV, xxvi, dass es zur Pflicht der Lokaladministration 
gehörte, «to keep a register for each χωρίον, specifying all the taxpayers, with the amount of each man’s holding 
and the proportion of taxes to which he was liable». 
47 P.Laur. III 112-122; P.Lips 103; P.Würzb. 20; P.Strasb. VII 660. 
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Steuervorschreibungen, die im Büro des Pagarchen erstellt wurden, schließen aber mit einer 
in Form einer Homologie verfassten Anerkennung der Steuerschuld durch den Steuerzahler.48 
Im Hermopolites nun, also dort, von wo die meisten andrismos-Nennungen überliefert sind, 
erscheint interessanterweise in den katagraphai der Begriff diagraphon für die Bezeichnung 
dessen, was an Kopfsteuer gezahlt werden sollte. In den Aufstellungen zahlte man entweder 
knapp ‘für diagraphon’ oder ‘für die Einkünfte an diagraphon’.49 Dem Charakter des 
Dokuments entsprechend, welches eine Aufstellung der Einzelleistung im Verhältnis zum 
Gesamtbetrag ist, könnte also auch hier diagraphon die kollektiv zu erbringende Summe 
dargestellt haben.  
Diese vorläufigen Ausführungen zeigen, dass das Verhältnis andrismos / diagraphon zu 
komplex ist, als dass eine einfache Synonymie angenommen werden könnte. Es gibt 
Hinweise darauf, dass andrismos in einigen Fällen die individuelle Besteuerungseinheit 
bezeichnete, während diagraphon den kollektiv zu erbringenden Betrag definierte. Eine 
Arbeitsthese ist zudem, dass die Kopfsteuer als Umlage erhoben worden war, im Rahmen 
derer jeder Steuerpflichtige eines Steuerbezirks proportional einen Beitrag leistete. In 
manchen Regionen könnte dieser individuelle Beitrag als andrismos bezeichnet worden sein, 
in anderen, wie dem Fayyum, als merismos zu diagraphon.  
Für künftige Untersuchungen der beiden Begriffe wird zu überlegen sein, in welchem 
Kontext die beiden Termini im Zeitraum zwischen 642/643 und 724 verwandt wurden, ob 
sich bei der Veranschlagung Interdependenzen zu Landbesitz erkennen lassen und inwiefern 
Anknüpfungspunkte zu byzantinischen Steuertiteln existiert haben könnten.  
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